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K u r z b e r i c h t

über die

50. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses

am Mittwoch, dem 16. Februar 2011, 
Sitzungszimmer 142 des Landtages

 
 
Beginn: 14:35 Uhr

 

Der Ausschuss ließ sich von Vertretern des Innenministeriums und des Statistikamtes Nord über
das Verfahren und den Stand der Durchführung des Zensus 2011 berichten. Hieran schloss sich
eine ausführliche Aussprache an.

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE bei Enthaltung der Fraktion des SSW empfahl er dem Landtag zu beschließen, in
dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht betr. Verfassungsbeschwerde gegen
Entscheidungen des Verwaltungs- und des Oberverwaltungsgerichtes sowie des
Landesamtes für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein u. a. gegen § 48 Abs. 1
Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein, Umdruck 17/1826, keine Stellungnahme
abzugeben.

Seine Beratungen zum Antrag der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW,
Frauen in Führung, Drucksache 17/690 (neu), zum Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE  LINKE und SSW zur Änderung der Verfassung des
Landes Schleswig-Holstein, Drucksache 17/268, und zu den Vorlagen im Zusammenhang mit
den Offenlegungspflichten, Drucksachen 17/402 (neu), 17/404 (neu), 17/405 (neu) und 17/403
(neu), verschob der Ausschuss auf eine seiner nächsten Sitzungen.

 

Schluss: 17:00 Uhr



gez. Dörte Schönfelder
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